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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie sind die stationären Pflegeeinrichtungen in Sachsen auf el-
nen mehrtägigen Stromausfall vorbereitet?

Aktuell muss in Deutschland zuerst immer auf die Selbstverantwortung und ei-
gene Verpflichtung zur Stärkung der Resilienz kritischer Infrastrukturen der Be-
treiber/Eigentümer selbst hingewiesen werden. Das heißt, die Betreiber von
Krankenhäusern (spezielle Regelung über § 56 des Sächsischen Gesetzes über
den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz [SächsBRKG]) und
auch deren ähnliche Einrichtungen sind damit verpflichtet, sich gegen Strom-
ausfälle oder andere Risiken, die die Versorgung beeinträchtigen können, selbst
zu schützen und präventiv Vorsorge zu treffen.

Gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 12 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqua-
litätsgesetz (SächsBeWoG) haben der Träger und die Leitung einer stationären
Einrichtung sicherzustellen, dass eine fachliche Konzeption verfolgt wird, die
gewährleistet, dass die Vorgaben der Nummern 1 bis 11 SächsBeWoG umge-
setzt werden und diese mit der baulichen Konzeption übereinstimmt. Davon um-
fasst ist auch die Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung einrichtungsbezo-
gener Katastrophen- und Notfallpläne. Auch im Krisenfall muss die bedarfsent-
sprechende Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner grundsätzlich si-
chergestellt werden.

Nach Angaben der für die Durchführung des SächsBeWoG zuständigen Heim-
aufsichtsbehörde beim Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV Sachsen)
sensibilisierl diese die Einrichtungsvertreter anlässlich der aktuellen Entwicklun-
gen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen verstärkt zu diesem Thema. Dabei
stellt die zuständige Behörde fest, dass der welt überwiegende Teil der Einrich-
tungen bereits über Katastrophen- und Notfallpläne verfügt. Jedoch findet deren
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Anwendung ihre Grenzen bei mehrtägigen Stromausfällen. Bei stationären Einrichtungen
mit beatmungspflichtigen Bewohnerinnen und Bewohnern werden Ersatzakkus vorgehal-
ten. Zu einem geringen Teil verfügen die Einrichtungen über Notstromaggregate. Nach
Eigenauskünften der Einrichtungsvertreter sind diese damit in der Lage, kurzfristige Strom-
ausfälle zu überbrücken. Stromausfälle, welche einen Zeitraum von 24 Stunden über-
schreiten sind nicht, beziehungsweise nur auf einem minimalsten Versorgungsniveau zu
überbrücken. Zudem berichten Einrichtungsvertreter von einer eingeschränkten Verfüg-
barkeit von weiteren Ersatzakkus oder leistungsfähigen Notstromaggregaten. Eine Be-
schaffung sei auf Grund des allgemeinen Teilemangels nicht, beziehungsweise nur zu er-
heblich erhöhten Preisen möglich. Die Lage würde sich nach Einschätzung der Einrich-
tungsvertreter zusätzlich bei einem Stromausfall verschärfen, der ein größeres Gebiet um-
fasst. Da hier auch der Ausfall jeglicher Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur sowie
Tankstellen befürchtet werden muss, wird davon ausgegangen, dass sowohl die Perso-
nalsituation als auch die reine Versorgungsleistung in den betroffenen Einrichtungen er-
heblich beeinträchtigt wird.

Frage 2: Gibt es in den Landkreisen und kreisfreien Städten Notfallpläne für einen
längeren Stromausfall bei stationären Pflegeeinrichtungen?

Grundsätzlich ist zwischen Notfallplänen und Katastrophenschutzplänen sowie Besonde-
ren Alarm- und Einsatzplänen (BAEP) zu unterscheiden. Bei der Beantwortung wird auf
die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise und Kreisfreien Städte als untere Brand-
schutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden (uBRKB) zu erstellenden Ka-
tastrophenschutzpläne beziehungsweise BAEP's abgestellt. Die uBRKB in den Landkrei-
sen und Kreisfreien Städten sind angewiesen worden, sich auf langanhaltende Stromaus-
fälle vorzubereiten und dazu sogenannte „Besondere Alarm- und Einsatzpläne" BAEP auf-
zustellen. Anders als Hochschulkrankenhäuser und -kliniken sowie Träger der Kranken-
häuser, die in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommen sind, besteht
für stationäre Pflegeeinrichtungen keine Verpflichtung zur Abstimmung eigener Alarm- und
Einsatzplänen mit den uBRKB. lnsoweit finden diese, soweit überhaupt vorhanden, auch
keine Berücksichtigung in den oben genannten BAEP Stromausfall.

Der Katastrophenschutz wird erst tätig, wenn die Lage (Katastrophe) eingetreten ist, um
Gefahren für Leib und Leben etc. abzuwenden oder zu helfen. Dieser Aufgabe werden die
uBRKB auch im Falle eines Falles nachkommen.

Frage 3: Welche Notstromaggregate stehen in den einzelnen stationären Pflegeein-
richtungen zur Verfügung?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Frage 4: Unterstützt die Staatsregierung die Träger der stationären Pflegeeinrich-
tungen finanziell und organisatorisch bei der Umsetzung von Notfallplänen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
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Fr ag e 5:  Wel c h e Un t er s t ü t zu n g s m ö g l i c h k ei t en  d u r c h  d as  Tec h n i s c h e Hi l f s w er k  u n d
an d er e Or g an i s at i o n en ,  s t eh en  f ü r  d i e s t at i o n är en  Pf l eg eei n r i c h t u n g en  v o r  Or t  zu r
Ver f ü g u n g ?

Die Frage kann nur  al lgem ein beantwor tet  werden,  wei l  d ie Mögl ichkei ten zur  Unterstüt -
zung stat ionärer Pf legeeinrichtungen im Fa I le eines Stromausfal ls immer abhängig von der
jewei ls aktuel len Lage vor Ort  und dementsprechend viel fäl t ig sind.  Sie reichen beispiels-
weise von der  Treibstof fversorgung für  ein hof fent l ich vorhandenes und funkt ionierendes
Notstromaggregat bis hin zu dessen gegebenenfalls notwendiger Reparatur oder
schl immstenfal ls zur Verlegung sl ier Pf legebedürf t igen in andere Pf legeeinr ichtungen oder
Krankenhäuser  (Evakuierung) .  Zur  Durchführung dieser  Maßnahmen kommen Kräf te und
Mi t tel  des bet ref fenden Krankenhauses,  der  Gem einde und/oder  des Landkreises bezie-
hungsweise des Landes zum  Einsatz.  So ver fügen beispielsweise die im  Freistaat  Sach-
sen aufgestel l ten 31 Katast rophenschutz-Einsatzzüge (KatS-EZ) sowie die drei  Medizini -
schen Task Forces (MTF)  u.  a.  über  Transpor t -  und Bet reuungskapazi täten,  d ie für  eine
Evakuierung auch von l iegend zu t ranspor t ierenden Personen geeignet  s ind.  Hier für  s ind
die KatS-EZ m i t  jewei ls drei  und die MTF m i t  jewei ls sechs Krankentransportwagen Typ B
ausgestattet ,  m it  denen zei tgleich jewei ls bis zu zwei Pat ient innen/Pat ienten l iegend trans-
por t ier t  werden können.  Sol l ten diese Mi t tel  im  Einzel fal l  nicht  ausreichen,  kann im  Rah-
m en der  Am tshi l fe such auf  externe Ressourcen des Technischen Hi l f swerkes,  der  Bun-
deswehr  und anderer  Organisat ionen und Unternehm en wie beispielsweise d ie ör t l i chen
Verkehrsbet r iebe zurückgegr i f fen werden.

Mi t  f reundl ichen Grüßen

Pet ra  Kö p i
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